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Illegales Parken am Blauen Wunder in Dresden 

Sehr geehrte Frau Beydatsch, 

wir kontaktieren Sie erneut zum Parken im Landschaftsschutzgebiet auf der Blasewitzer Seite des Blauen 
Wunders in Dresden. Wir danken Ihnen nochmal sehr für Ihren Brief vom 3. Dezember 2020 in dem Sie schrie-
ben, dass Sie im Januar 2021 eine Stellungnahme der Stadt erwarten, wie das Parken im LSG verhindert werden 
soll. Seit Ihrem Brief an uns sind nun mehr als vier Monate vergangen. 

Leider wird die Fläche im LSG weiterhin zum Parken missbraucht. Es sind keine Poller gesetzt worden, um das 
Befahren zu verhindern. Es ist auch kein VZ 260 aufgestellt worden, um das für Kfz gesperrte Gebiet noch 
eindeutiger zu kennzeichnen. 

Der in den Stadtrat Dresden eingebrachte Antrag A0181/21, über den wir Ihnen in unserem Brief vom 9. Februar 
2021 berichteten, und der die Duldung des illegalen Parkens im LSG beinhaltet, wurde inzwischen vom Stadt-
bezirksbeirat Blasewitz und vom Umweltausschuss abgelehnt. Eigentlich hätte über den Antrag am 25.4.2021 
im Stadtrat abgestimmt werden sollen, aber leider hat die antragstellende Partei den Antrag im federführen-
den Ausschuss (SBVL) vertagt, obwohl er sowohl am 24.3. als auch am 31.3.21 auf der Tagesordnung stand. 

Wir beobachten mit zunehmender Besorgnis die erhebliche Verzögerung der Maßnahmen. Die Verzögerung 
kommt dadurch zustande, dass der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden mit den Poller-Maß-
nahmen warten möchte, bis der Antrags A0181/21 im Stadtrat behandelt wurde, und nun auch noch zusätzlich 
durch die mehrmalige Vertagung des Antrags im federführenden Ausschuss durch die antragsstellende Partei. 

Nach unserem Verständnis sind diese Verzögerungen diametral entgegengesetzt zu Ihrer im letzten Jahr er-
gangen Aufforderung an die Stadt Dresden, kurzfristig (!) rechtmäßige Zustände auf der im LSG befindlichen 
Fläche herzustellen. Diese Weigerung der Landeshauptstadt Dresden dürfte unseres Erachtens nun das Ein-
schreiten der Aufsichtsbehörde nicht nur rechtfertigen, sondern geradezu notwendig machen. 

In dieser Erwartung sehen wir Ihrer Mitteilung über Ihre weiteren Schritte hoffnungsvoll entgegen! 

Mit freundlichen Grüßen 
ADFC Dresden e.V. 

 

Nils Larsen 

Landesdirektion Sachsen 
Referat 45 
Altchemnitzer Straße 41 
09120 Chemnitz 


